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§  11  Zulassung zum Studium 
Voraussetzung zur Zulassung zum Masterstudium Jazzkomposition und Arrangement ist der 
erfolgreiche Abschluss eines Bachelorstudiums Jazz (Instrument/Gesang) mit dem Schwerpunkt 
Jazzkomposition und Arrangement oder eines gleichwertigen Studiums an einer anerkannten in- 
oder ausländischen postsekundären Bildungseinrichtung, bei dem das gleiche zentrale 
künstlerische Fach absolviert wurde. Weiters ist die Zulassung von einer positiven 
Eignungsfeststellung abhängig. Personen, deren Muttersprache nicht Deutsch ist, haben in den 
Masterstudien den Nachweis der Kenntnis der deutschen Sprache vor Meldung der Fortsetzung 
des Studiums für das zweite Semester zu erbringen.  (Niveaustufe B1 laut Österreichischem 
Sprachdiplom Deutsch).  
Wenn das Bachelorstudium Jazz an der KUG absolviert wurde, gilt der Nachweis der Stufe B1 des 
österreichischen Sprachdiploms als erbracht.  
 


